
Anmeldung zu den Diplomprüfungen im Studiengang 

Erziehungswissenschaft nach der Prüfungsordnung von � 1987 � 1996 

 
Studienrichtung:    Bildungs- und Sozialwesen 

 

Schwerpunkt:         � Bildungswesen   � Sozialwesen 

 

Matrikel-Nr.:      

 

Name, Vorname:        

 

Tel.-Nr./Fax/E-mail:        

 

 
Hiermit melde ich folgende Prüfungen an: 

 

Klausur: 

� 9000   Allgemeine Pädagogik  Prüfer:     

� 9010   Soziologie    Prüfer:     

� 9020 oder  Psychologie    Prüfer:     

 

Mündliche Prüfung: 

�    Prüfungsfach: im 1. Handlungsfeld Prüfer:     

�    Prüfungsfach: im 2. Handlungsfeld Prüfer:     

�    Prüfungsfach: im 3. Handlungsfeld Prüfer:     

�    Prüfungsfach: im 4 Handlungsfeld Prüfer:     

    (nur bei DPO 1987) 

 

Zusatzfach: 

�         Prüfer:     

 

Zulassung von Zuhörern:      Gruppenprüfung: 

� ja  � nein       � ja  nein � 

 

 
Mit einer Prüfungsanmeldung gehen Sie grundsätzlich eine Verpflichtung zur Teilnahme an der betreffenden Prüfung ein. Sind Sie daran gehindert, 

Ihre Prüfungsverpflichtung zu erfüllen, müssen Sie dies der Prüfungsverwaltung unverzüglich mitteilen, § 8 Abs. 3 DPO. 

Bei krankheitsbedingter Verhinderung müssen Atteste spätestens sieben Tage nach der Prüfung bei der Prüfungsverwaltung eingegangen sein. 

Außerhalb der Sprechstunden können Abmeldungen und Atteste auch in den Briefkasten der Prüfungsverwaltung eingeworfen oder postalisch oder 

durch einen Bevollmächtigten zugestellt werden. 

Unabhängig hiervon haben Sie nach den Bestimmungen der für Sie geltenden Prüfungsordnung auch die Möglichkeit, sich bis zu sieben Tage vor 

einer Prüfung ohne weitere Nachweise abzumelden. Verwenden Sie hierzu bitte möglichst die Vordrucke, die im Internet herunter zu laden sind. 

 

Ich erkläre hiermit, dass ich an keiner wissenschaftlichen Hochschule in einer Fachrichtung der Erziehungswissenschaften ein Prüfungsverfahren 

begonnen und nicht abgeschlossen oder eine Diplomvorprüfung oder eine Diplomprüfung endgültig nicht bestanden habe. 

 

 

 

 

              
(Ort, Datum, Unterschrift) 

 
Die Prüfungsnummern befinden sich auf der nächsten Seite. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Für die mündlichen Prüfungen in den Handlungsfeldern gilt folgende Zuordnungen zu den Prüfungsfächern: 

 

 

 

1. Bildungswesen 

 

Prüf.-Nr.: Prüfungsfach:    Handlungsfeld: 

 

9030  Vorschulpädagogik   Familienbildung und familienergänzende Einrichtungen 

9040  Schulpädagogik/ 

  Allgemeine Didaktik   Bildungsberatung und Bildungssysteme 

9050  Schulpädagogik/          

  Allgemeine Didaktik   Organisations- und Personalentwicklung 

9060  Berufspädagogik    Berufliche Bildung und Weiterbildung 

9070  Erwachsenenpädagogik   Erwachsenenbildung 

9080  Psychologie    Organisations- und Personalentwicklung 

 

 

 

2. Sozialwesen 

 

Prüf.-Nr.: Prüfungsfach:    Handlungsfeld: 
 

9200  Sozialpädagogik    Soziale Arbeit und Sozialpolitik 

9210  Sozialpädagogik    Soziale Probleme und Randgruppenarbeit 

9220  Sozialpädagogik    Soziale Dienste und Beratung 

9300  Politikwissenschaft   Soziale Arbeit und Sozialpolitik 

9400  Soziologie    Soziale Probleme und Randgruppenarbeit 

9410  Soziologie    Altenarbeit 

9420  Soziologie    Freizeit- und Kulturarbeit 

9430  Soziologie    Frauenstudien 

9500  Psychologie    Altenarbeit 

9510  Psychologie    Freizeit- und Kulturarbeit 

 

 

 

Als viertes (DPO 87) bzw. drittes (DPO 96) Prüfungsfach anstelle der Prüfung im vierten (DPO 87) 

bzw. dritten (DPO 96) Handlungsfeld kann mit Zustimmung des Prüfungsausschusses auch gewählt 

werden: 
 

Prüf.-Nr.: Prüfungsfach: 

 

9801  Medienpädagogik 

9802  Organisationspsychologie 

9803  Deutsch 

9804  Didaktik der Mathematik 

9805  Sport 

9806  Philosophie 

 

 

oder ein weiteres Fach nach Genehmigung ! 


